
 

Nachweis Ehrenamt 
Vergaberichtlinien Kreuzwiesen Birkmannsweiler 

 
Zur Vorlage bei der Stadt Winnenden, Abteilung Liegenschaften, hinsichtlich der aktuellen 
Bauplatzbewerbung 
 
Hiermit bestätige ich/wir, dass 
 
Herr/Frau ______________________________________________ 
(Name, Vorname) 
 
wohnhaft ______________________________________________ 
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
 
seit dem _____________________ von/bis ______________________________ 
 
bei folgender allgemein anerkannter Organisation/Verein/Körperschaft/Stiftung im Bereich 
Soziales, Kultur, Bildung, Sport, Hilfs- und Rettungsdienst, Kirche und Politik in der Stadt 
Winnenden 
 
__________________________________________________________________ 
(Name, Adresse) 
 
als _____________________________ ehrenamtlich tätig ist/war. 
(Funktion) 
 
 
__________________________________________________________________ 
(Ort/Datum) (Firmenstempel) 
 
__________________________________________________________________ 
(Name/ Funktion) (Unterschrift) 
 
Die Bescheinigung muss durch ein Vorstandsmitglied oder eine Person mit vergleichbarer 
Funktion unterschrieben werden. Bestätigung durch Verein / öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaft / sozial-karitative Organisation / Stadt Winnenden über Dauer der 
Mitgliedschaft bzw. Tätigkeit. Als Nachweis für die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit in 
einem im Vereinsregister eingetragenen Verein sind insbesondere erforderlich:  
Bei Tätigkeit als Mitglied in der Vorstandschaft ein Auszug aus dem Vereinsregister oder bei  
Tätigkeit z.B. als Übungsleiter in einem Sportverein der Nachweis durch den Vereinsvorstand.  
 
Ein Engagement wird jeweils nur einmal für die Punktevergabe berücksichtigt. Innerhalb einer  
Organisation kann nur ein Engagement gewertet werden. (Beispiel: Zeitgleiche Mitgliedschaft  
im Vorstand und Tätigkeit als Übungsleiter eines Sportvereins). 
 
Hinweis für den Bewerber: Dieses Dokument ist nach Unterzeichnung über Ihren Baupilot-Account 
hochzuladen und der Bewerbung beizufügen. Eine Einreichung in Papierform ist nur in 
begründeten Ausnahmefällen möglich. 


